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Betr.: KESt-Pflicht für obligatorische Genussrechte ausländischer Investoren 
(EAS 2293) 

Kapitalertrag, den (beschränkt steuerpflichtige) ausländische Anleger aus obligatorischen 

Genussrechten erzielen, ist nicht vom Katalog der in § 98 EStG 1988 aufgezählten 

steuerpflichtigen Inlandseinkünfte erfasst; ein solcherart nicht steuerpflichtiger Kapitalertrag 

kann daher auch keiner im Abzugsweg erhobenen Einkommensteuer (Kapitalertragsteuer) 

unterliegen. 

EStR 2000 Rz 7775 ff zeigen die wichtigsten Grundsätze auf, nach denen der für den 

Kapitalertragsteuerabzug sonst Haftungspflichtige dokumentieren kann, dass er den 

Kapitalertragsteuerabzug bei Zahlung an Steuerausländer zu Recht unterlassen hat. Diese 

Grundsätze gelten nicht nur für österreichische Kreditinstitute, wenn diese als 

kuponauszahlende Stelle fungieren, sondern auch für die die Genussrechte emittierende 

österreichische Kapitalgesellschaft, wenn diese gemäß § 95 Abs. 3 Z 2 zweiter Teilstrich EStG 

1988 als inländische "kuponauszahlende Stelle" gilt. 
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